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Aktenvorlagebegehren nach Art. 29 Abs. 2 der Landesverfassung
Hier: Entstufung der Unterlage 2022-02-22__Ergebnisprotokoll Campus 2030

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat sich in seiner Sitzung 
am 18. Juli 2023 mit dem in der Sitzung am 12. Januar 2023 beschlossenen Aktenvorlage
begehren befasst. Insbesondere wurde zu dieser Sitzung die finale Nachricht des Ministe
riums für Justiz und Gesundheit (MJG) zur beantragten Entstufung von Unterlagen über
bracht und es wurde erklärt, dass auch die Unterlage 2022-02-22_Ergebnisprotokoll Cam
pus 2030 auf den bereitgestellten Laptops zur Einsichtnahme bereitsteht - diese unter den 
Prämissen der Vertraulichkeit und der Nicht-Öffentlichkeit.
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Auf der Grundlage des Übersendungsschreibens des MJG, Umdruck 20/1791, hat der So
zialausschuss einstimmig beschlossen, die neu übersandte Akte vertraulich zu behandeln 
und ihre Inhalte geheim zu halten. Zugleich aber hat der Sozialausschuss, nach Diskus
sion beschlossen, vorbehaltlich der Erklärung der Zustimmung des MJG gegenüber dem 
Ausschuss und unter Beachtung etwaig mit der Zustimmung verbundener Bedingungen 
die Vertraulichkeit der Akte wieder aufzuheben.

Hierzu teile ich Ihnen mit, dass das MJG keine Einwände gegen die Entstufung hat. 
Schwärzungen der Unterlage gemäß der Maßgaben sind nicht erforderlich. Das betroffene 
Krankenhaus wurde aus dem MJG über die Entstufung informiert.

Mit freundlichen Grüßen

r. Oliver




